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§ 1 Einführung

A. Problemstellung

Bis zur Einführung des Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von
Unternehmen (ESUG)1 konnten gesellschaftsrechtliche Maßnahmen allgemein
und Umwandlungsmaßnahmen im Speziellen nicht gegen den Willen der Anteils-
inhaber im Insolvenzplanverfahren durchgesetzt werden. Änderungen der An-
teils- und Mitgliedschaftsrechte waren von der Zustimmung der Inhaber nach den
Vorschriften des Gesellschaftsrechts abhängig.2 Die Anteilsinhaber verfügten mit
dem Zustimmungsbedürfnis über ein strategisches Blockadepotenzial, obwohl
ihre Anteils- und Mitgliedschaftsrechte in der Regel ökonomisch wertlos waren.3

Mit der Einführung des ESUG zum 1.3.2012 fand diesbezüglich ein „Para-
digmenwechsel“4 statt. Der Gesetzgeber hat mit dem ESUG erstmalig die Mög-
lichkeit eröffnet, auch die Anteils- und Mitgliedschaftsrechte gegen den Willen
der Anteilsinhaber im Insolvenzplanverfahren einzubeziehen.5 Diese Rechte kön-
nen nunmehr gem. §§ 217 Satz 2, 225a InsO im Insolvenzplan vollumfänglich
gestaltet6 und insbesondere Gesellschafterbeschlüsse durch die Mehrheitsentschei-
dung der Beteiligtenversammlung ersetzt werden7. Die Einführung des § 225a
Abs. 3 InsO hat zugleich die Voraussetzungen dafür geschaffen, erstmals auch
die Strukturmaßnahmen nach dem UmwG als „gesellschaftsrechtlich zulässigen“
Regelungsgegenstand in das Insolvenzplanverfahren gegen den Willen der An-
teilsinhaber integrieren zu können.

Diese neu erzeugte Umstrukturierungsmöglichkeit im Insolvenzplanverfahren
ist auf offene Türen in der Sanierungs- und Abwicklungspraxis gestoßen. So
wurde in der jüngeren Vergangenheit bereits auf vielfältige Weise von ihr Ge-
brauch gemacht. Exemplarisch wird hier auf die prominenteren Fälle des Form-

1 Vom 7.12.2011, BGBl. I, 2582.
2 Regbegr. BT-Drs. 17/5712 S. 18.
3 Eidenmüller, in: MünchKomm-InsO, § 217 Rz. 2.
4 Vgl. Ch. Brünkmans, in: Brünkmans/Thole, § 30 Rz. 9.
5 Vgl. Spahlinger, in: KPB-InsO, § 225a Rz. 1; Spliedt, in: K. Schmidt, InsO, § 225a

Rz. 1; Eidenmüller, in: MünchKomm-InsO, Vorbem.vor §§ 217 bis 269, Rz. 72; Simon/
Merkelbach, NZG 2012, 121; Haas, in: HK-InsO, § 217 Rz. 14; Thies, in: HambKomm-
InsO, Vorbem. zu §§ 217 ff. InsO Rz. 2a f.

6 Andrianesis, WM 2017, 362.
7 Vgl. dazu auch unter § 6 A. I. und § 7 E. I.



wechsels der Suhrkamp Verlag GmbH & Co. KG8 bzw. der PROKON Regene-
rative Energien GmbH9 sowie der Abspaltung aus der Loewe Opta GmbH10 als
auch auf die weniger bekannten, wie des Formwechsels der SIAG Schaaf Indus-
trie AG11, der Verschmelzung der MB Testsolutions GmbH12 mit der Prüftechnik
Schneider & Koch Ingenieurgesellschaft mbH13 sowie der Ausgliederung aus
dem Vermögen des Einzelkaufmanns Heinz J.14 verwiesen.

Das gesteigerte Interesse an Umwandlungsmaßnahmen im Insolvenzplanver-
fahren erscheint nicht verwunderlich, betrachtet man die zahlreichen Vorteile, die
die Umstrukturierungsmöglichkeiten gegenüber alternativen Gestaltungsoptionen
haben.

So zeigt sich diese Überlegenheit etwa deutlich, wenn man die Wirkungen der
Spaltung mit den unterschiedlichen Übertragungsmöglichkeiten von werthaltigen
Lizenz- und Produktionsverträgen des Schuldners auf einen Investor im Insol-
venzverfahren vergleicht: Eine Einzelübertragung dieser Verträge ist nur mit der
Zustimmung der jeweiligen Vertragspartner möglich. Im Rahmen eines Unter-
nehmenskaufs über einen Share-Deal würde ein solches Zustimmungsbedürfnis
zwar entfallen.15 Die Schattenseite läge in diesem Fall aber darin, dass der In-
vestor gezwungen wäre, das ganze Unternehmen statt nur einzelner Verträge zu
übernehmen.

Die mit der Spaltung als Wesensmerkmal verbundene partielle Gesamtrechts-
nachfolge ermöglicht hingegen einerseits – im Unterschied zur Einzelüber-
tragung – die Übertragung von Rechtsverhältnissen ohne die Zustimmung des
Vertragspartners bzw. von grundsätzlich nicht übertragungsfähigen Rechtsver-
hältnissen.16 Andererseits schafft sie auch aufgrund der bestehenden Spaltungs-
freiheit – anders als bei einer Unternehmensübertragung im Rahmen eines Share-
Deals – zugleich die Möglichkeit, nur die Übertragung einzelner Rechtsver-
hältnisse bzw. Gegenstände vorzunehmen. Sie kombiniert daher die Vorzüge der
Einzelübertragung mit denen des Share-Deals und ist somit dazu prädestiniert,
nur einzelne Rechtsverhältnisse des Schuldners zu verwerten.

24 § 1 Einführung

8 Suhrkamp Verlag GmbH & Co KG, AG Berlin Charlottenburg – 36s IN 2196/13.
9 PROKON Regenerative Energien GmbH, AG Itzehoe – 28 IE 1/14P.
10 Loewe Opta GmbH, AG Coburg – IN 259/13.
11 SIAG Schaaf Industrie AG, AG Montabaur – 14 IN 81/12.
12 MB Testsolutions GmbH, AG Bremen – 514 IN 15/13.
13 Prüftechnik Schneider & Koch Ingenieurgesellschaft mbH, AG Bremen – 521 IN

10/13.
14 Herrn Heinz J., AG Norderstedt – 66 IN 226/15.
15 Change-of-Control Klauseln, die ausnahmsweise auch bei einem Share-Deal ein

Zustimmungsbedürfnis des Vertragspartners begründen können, finden bei der Einbe-
ziehung der Unternehmensübertragung im Insolvenzplanverfahren gem. § 225a Abs. 4
InsO keine Anwendung. Vgl. dazu auch § 3 B. III.

16 Dazu ausführlich unter § 2 B. I.



Besondere Bedeutung hat die Ausgliederung unter Nutzung der partiellen Ge-
samtrechtsnachfolge als Gestaltungsoption auch bei Einzelkaufleuten.17 Da ein
Share-Deal in dieser Konstellation offenkundig ausscheidet, stellt die Ausgliede-
rung die einzige bestehende Möglichkeit dar, um schwer übertragbare Rechtsver-
hältnisse aus dem Vermögen von Einzelkaufleuten zu übertragen. Im Insolvenz-
erfahren über das Vermögen der Drogeriemarktkette Schlecker e. K., die aus
zahlreichen Filialen bestand und für die wiederum eine Vielzahl an Mietver-
trägen abgeschlossen waren, hätte die Ausgliederung etwa den Übergang dieser
Rechtsverhältnisse ohne die Zustimmung der zahlreichen Vertragspartner ermög-
lichen können und somit eine Unternehmenssanierung zumindest erleichtert.18

Neben der Ausgliederung und Abspaltung gewähren auch die weiteren Um-
wandlungsarten vielfältige unterschiedliche Anreize als Gestaltungsoptionen im
Insolvenzplan. So ist der Formwechsel als Hilfsmittel für eine Sanierung vor-
zugsweise dahingehend geeignet, die für das Sanierungsmodell zweckmäßigste
Rechtsform für den Schuldner zu schaffen.19 Gegenüber der alternativen Übertra-
gung des gesamten Unternehmensvermögens auf einen passenden Rechtsträger
bringt er steuerliche Vorteile mit sich, wie der Vermeidung von Grunderwerb-
steuern20, und führt zur Einsparung der Übertragungskosten21.

Die Umwandlungsart der Verschmelzung eignet sich im Insolvenzplanverfah-
ren vor allem als alternative Transaktionsstruktur einer Unternehmensakquisi-
tion.22 Aufgrund der Vermögensübertragung im Rahmen der Gesamtrechtsnach-
folge ist die Verschmelzung einem klassischen Asset-Deal überlegen, sofern
es um die Übertragung von nur schwer übertragungsfähigen Vermögenswerten23

oder den Übergang von Rechtsverhältnissen ohne Zustimmung des jeweiligen
Vertragspartners geht. Eine umständliche kosten- und zeitaufwendige Einzelüber-
tragung aller Vermögensgegenstände kann vermieden werden24 und der Investor
seine Liquidität schonen25.
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17 Vgl. dazu auch Simon/Ch. Brünkmans, ZIP 2014, 657, 658; Ch. Brünkmans,
ZInsO 2014, 2533, 2545.

18 Simon/Ch. Brünkmans, ZIP 2014, 657, 658.
19 Kocher, in: Kallmeyer, UmwG, Anl. II Rz. 12; vgl. auch Madaus, in: HRI, § 33

Rz. 49.
20 So erfolgt der Formwechsel stets grunderwerbsteuerfrei, vgl. BFH, Beschl. v.

4.12.1996 – II B 116/96, DNotI-Report 1997, 31; Schmitt, in: Schmitt/Hörtnagl/Stratz,
UmwStG, § 9 Rz. 46; Schneider, in: Beck’sches Steuerberater-Handbuch, Q A III 7,
Rz. 74; Golombek, in: Beck’sches Steuer- und Bilanzrechtslexikon, Formwechsel Rz. 13.

21 Vgl. Friedmann, S. 14.
22 Ch. Brünkmans, ZInsO, 2014, 2533, 2534.
23 Simon, in: KölnerKomm-UmwG, § 20 Rz. 3, § 2 Rz. 32; vgl. dazu auch Regbegr.

bei Ganske, UmwR, S. 19; Heidinger, in: Henssler/Strohn, UmwG, § 20 Rz. 5 f.
24 Ch. Brünkmans, in: Brünkmans/Thole, § 31 Rz. 527.
25 Kocher, in: Kallmeyer, UmwG, Anl. II Rz. 8; Ch. Brünkmans, ZInsO, 2014, 2533,

2534; ders., in: Brünkmans/Thole, § 31 Rz. 525.


